
Studien zu Benedictus Levita. VI. 139

Der Inhalt des Stückes entspricht wohl dem Rechts­
zustand des 9. Jh. Die Zuweisung an Karl d. Gr. freilich 
hat sachliche und stilistische Bedenken gegen sich, die zur 
Anzweifelung der Inscription berechtigen; eher dürfte an 
Karl d. K. (Karolus rex) zu denken sein.


